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An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.FEURSTEIN, 
Dr.ERMACORA, Dr.NEISSER, Dr.BLENK und Genossen haben an 
mich folgende Anfrage gerichtet: . 

10 Wie viele Gesetzesbeschlüsse der Landtage wur
den in den Jahren 1974 und 1975 der Bundesregierung ge
mäß Art.98 Abs.2 B-VG vorgelegt und wie viele der in 
diesem Zeitraum vorgelegten Landtagsbeschlüsse wurden 
von der Bundesregierung beeinsprucht? 

2. In wie vielen Fällen wurden die Einsnrüche be-
gründet: .• 

a) Mit der fehlerhaften Ausführung von Bundes-
Grundsatzgesetzen, 

b) mit Eingriffen in Bundeskompetenzen, 
c) mit verfahrensrechtlichen Mängeln, 
d) mit inhal tlicherlVerstößen gegen Verfassungs

grundsätze, 
e) mit Verstößen gegen andere Bundesinteressen? 
30 Auf welche Weise und wann werden Sie dem 

Punkt 15 des Forderungsprogrammes der Bundesländer (An
lage 3, Ergänzung zum Forderungsprogr~~ der Bundeslän~ 
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Ich beehre mich~ diese Anfrage wie folgt zu beant
. worteng 

Zu 10~ In den Jahren 1974 und 1975 wurden insge-
. samt 343 Gesetzesbeschlüsse der Landtage der Bundesre

gierunggemäß Arta98 Abs o 2 B-VG vorgelegt. über 17 
dieser bis zUm Jahresende 1975 bekanntgegebenen Ge
setzesbeschlüsse hat die Bundesregierung bis zum 

25 .. Jänner 1976 noch nicht Beschluß gefaßt. 

Gegen 15 Gesetzesbes·chlüsse (von den demnach ver

bleibenden 326 Gesetzesbeschlüssen) hat die Bundesre
gierung gemäß Art o98 Abso2 B-VG Einspruch erhoben. 

Zu 2 0 ~. In den 15 Fällen wurde der Einspruch - ge
messen an den die Einspruchsbegründung stützenden Argu
menten- wie folgt begründet (wobei in vier Einspruchs
fällen der Einspruch auf je zwei Hauptargumente ge
stützt. wurde p sodaß sich im vorliegenden Zusammenhang 
also 19 Hauptargumente ergeben)g 

zua~ Mit der fehlerhaften Ausführung von Bundes

Grundsatzgesetzen in vier Fällen; 

zu bg mit Eingriffen in Bundeskompetenzen in sechs 

Fällen; 

.. , 
r 
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zu c: mit verfahrensrechtlichen Mängeln in keinem 
Fall; 

zu d: mit inhaltlichen Verstößen gegen Verfas
sungsgrundsätze in drei Fällen; 

zu e: mit Verstößen gegen andere Bundesinteressen 
in sechs Fällen. 

Zu 3.: Es handelt sich um eine Frage, über die der 
Bundesverfassungsgesetzgeber zu, entscheiden hat. 

Zu 40: Die Beantwortung der Frage, in welchen Fäl
len Gesetzesbeschlüsse "mit dem Ersuchen um Zustimmung" 
nach Art.97 Abs.2 B-VG vorgelegt worden sind, ist für 
die Beurteilung der Tragweite der Rechte des Bundes 
nach Art.97 Abs.2 B-VG nicht zielführend, weil in vie
len Fällen, in denen Gesetzesbeschlüsse die Mitwirkung 
von Bundesorganen an der Vollziehung eines Landesge
setzes vorsehen, ein solches Ersuchen formell nicht ge- . 
stellt wird und ferner Fälle vorkownen, in denen ein 
solches Ersuchen gestellt wird, obwohl der Gesetzesbe
schluß keine Mitwirkung im Sinne des Art.97 Abs.2 B-VG 
vorsieht. Eine Evidenz jener Landesgesetze, die objek
tiv (doh.ohne Rücksicht auf diesbezüglich ausgesproche
ne Ersuchen der Landeshauptmänner anläßlich der Be
kanntgabe der Gesetzesbeschlüsse) die Mitwirkung von 
Bundesorganen an der Vollziehung vorsehen, besteht im 
Bundeskanzleramt nicht. Die Bundesregierung hat die 
Mitwirkung von Bundesorganen an der Vollziehung in zwei 
Fällen verweigert (davon einmal ohne gleichzeitige Er
hebung eines Einspruches, einmal war der 'betreffende 
Gesetzesbeschluß auch Gegenstand eines Einspruches nach 
Art.g8 Abs.2B~VG). 

Zu 5.: Bei der Verweigerung der Zustimmung für die 
Mitwirkung von Bundesorganen waren in dem einen Fall 

i 

verfassungsrechtliche Bedenken,. in dem ~deren Bedenk~n , 
, 

aus der Sicht der T.1ehrarbeit, die von Burdesorganen 
hätte bewältigt werden sollen, entscheid,end 

., 
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